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1. Einleitung und Grundlagen 1.1. Anlass und Aufgabe Das pot. Eignungsgebiet N5/2017 „Rubkow“1 im Landkreis Vorpommern-Greifswald soll gem. vorliegendem Genehmigungsantrag mit 3 WEA („WEA 3, 4 und 6“) der Typen Vestas V150 mit einer Nabenhöhe von 166 m, einem Rotordurchmesser von 150 m und einer Ge-samthöhe von 241 m (WEA 3 und 6) sowie des Typs Vestas V136 mit einer Nabenhöhe von 166 m, einem Rotordurchmesser von 136 m und einer Gesamthöhe von 234 m (WEA 4) bebaut werden. Dieses Vorhaben wird als „Rubkow II“ bezeichnet. Das der Genehmigungsbehörde bereits zur Prüfung vorliegende Vorhaben „Rubkow I“ des-selben Antragstellers umfasst Windenergieanlagen des Typs Vestas V150 mit einer Naben-höhe von 166 m, einem Rotordurchmesser von 150 m und einer Gesamthöhe von 241 m.  
Das Netz „Natura 2000“ umfasst die im Rahmen der FFH- und Vogelschutzrichtlinie gemel-deten Gebiete. Eine räumliche Überlagerung ist möglich.  Insofern ist für Planvorhaben zunächst in einer FFH-Vorprüfung zu klären, ob es prinzipiell zu erheblichen Beeinträchtigungen eines Natura 2000-Gebietes kommen kann. Grundsätzlich gilt im Rahmen der Vorprüfung ein strenger Vorsorgegrundsatz. Sind erhebliche Beeinträchti-gungen nicht auszuschließen, muss eine FFH-Verträglichkeitsprüfung2 nach § 34 ff. BNatSchG durchgeführt werden.  Die vorliegende Unterlage dient hierfür als Grundlage.  1.2. Lage und Kurzcharakterisierung  Der größte Teil des geplanten Windparks „Rubkow“ liegt in den Gemeinden Rubkow nur ein kleiner Bereich im Westen liegt auf dem Gemeindegebiet von Klein Bünzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Etwa sieben Kilometer südlich des geplanten Windparks befindet sich als nächste größere Ortschaft die Stadt Anklam. Die zu Bebauung vorgesehen Flächen liegen zwischen den Ortschaften Bömitz, Rubkow, Daugzin, Ramitzow und Klitschendorf.  Die geplanten WEA liegen in einer Entfernung von ca. 800 m zu den Dörfern Klitschendorf im Nordwesten und Bömitz im Norden, ca. 1.000 m zu Rubkow im Osten, ca. 1.000 m zu Daugzin im Süden sowie ca. 1.000 m zu Ramitzow im Südwesten. Das Plangebiet ist durch ein vorwiegend ebenes Relief und weiträumige Ackerflächen gekennzeichnet. Am Westrand der Vorhabenfläche entlang verläuft eine Hecke aus Hybridpappel und Eschenahorn, ein zwischen den Ortschaften Klitschendorf im Nordwesten und Rubkow im Nordosten verlau-fender Betonspurenweg befindet sich nördlich des Vorhabens und wird von einem zweiten Betonspurenweg gekreuzt der sich durch das Zentrum des Vorhabenbereiches zieht und zwi-schen den Ortschaften Bömitz im Norden sowie Daugzin im Süden verläuft. Beide relativ wenig befahrenen Wege sind von Begleitgehölzen gesäumt.  Das Planungsgebiet liegt in intensiv bewirtschafteten Ackerflächen und zu einem geringen Teil in einer artenarmen Grünlandfläche. Struktur verleihen dem Vorhabenbereich neben einigen Feldhecken zwei feuchte Senken nördlich und westlich der geplanten WEA, die ne-ben kleinen Feldgehölzen auch Röhrichtbereiche und Kleingewässer aufweisen.                                               1 Dargestellt im Entwurf zur zweiten Änderung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern, Stand September 2018. 2 Das Bundesnaturschutzgesetz verwendet für die EU-Bezeichnung Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH-
Gebiet) den Begriff „Gebiet gemeinschaftlicher Bedeutung“. „Special protection Area“ (SPA) ist der ebenfalls aus dem EU-Recht stammende Begriff für europäisches Vogelschutzgebiet (VSG). Das Land M-V hat sich dieser Nomenklatur nunmehr angeschlossen. Die FFH-(Vor-)Prüfung umfasst die vorhabenbezogene Prüfung etwaig betroffener Vogelschutzgebiete und Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung. Insofern wird sich hierfür zukünftig der Begriff „Natura2000“-(Vor-) Prüfung etablieren, wenngleich sich an der bisherigen Vorgehensweise inhaltlich und methodisch hierdurch nichts ändert. 
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Abbildung 1: Räumliche Lage des Windfelds (rot) westlich von Rubkow. Kartengrundlage: Topografische Karte Kartenportal M-V 2017. 
Abbildung 2: Vorhabenbereich (rot) im Zusammenhang mit internationalen Schutzgebieten SPA (braun) und FFH (blau). Quelle: Kartenportal Umwelt 2018. 
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Internationale Schutzgebiete und Vorhabenbereich überlagern sich nicht. Im Umfeld des Vorhabens wurden folgende Areale unter Schutz gestellt FFH- Gebiete: 
 DE 2048-302 „Ostvorpommersche Waldlandschaft mit Brebowbach“, ca. 4 km nördlich  
 DE 2049-302 „Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff“, >4,5 km östlich und südlich, 
 Weitere FFH-Gebiete liegen > 5 km vom Vorhabenbereich entfernt: DE 2045-302 

„Peenetal mit Zuflüssen, Kleingewässerlandschaft am Kummerower See“, > 5 km süd-lich, DE 2048-301 „Kleingewässerlandschaft am Pinnower See bei Anklam, ca. 8 km östlich.  Aufgrund der Distanz von über 5 km können bereits von vorneherein Einflüsse von dem ge-planten Vorhaben auf die FFH-Gebiete ausgeschlossen werden, da vorwiegend Gewässer und Waldbiotope mit ihren Lebensräumen und daran gebundenen Arten bewahrt werden sollen. Da von der WEA keine Auswirkungen auf die Habitate und die Arten in der Agrar-landschaft des Vorhabenbereichs keine geeigneten Lebensräume oder Lebensraumbestand-teile vorfinden, können Bezüge und Wechselwirkungen ausgeschlossen werden.  SPA-Gebiete: 
 DE 2147-401 „Peenetallandschaft“, > 4 km südlich,  
 DE 1949-401 „Peenestrom und Achterwasser, > 10 km östlich  Gemäß der AAB-WEA (LUNG M-V, 2016) reichen Ausschluss- und Prüfbereiche von Vogel-arten, die in den genannten EU-Vogelschutzgebieten vorkommen, bis 7 km. Da das SPA-Gebiet DE 1949-401 „Peenestrom und Achterwasser“ jedoch über 7 km von dem Vorha-benbereich entfernt liegt, überschneiden sich keine Ausschluss-oder Prüfbereiche mit geplan-ten WEA-Standorten. Das SPA-Gebiet erstreckt sich weit südlich des Vorhabengebietes nach Osten in Richtung Ostseeküste, sodass davon ausgegangen werden kann, dass der geplante Windpark keine Barriere erzeugt. Auch werden sich die meisten Arten an der linearen Struk-tur der Niederung der Peene orientieren, die von Westen nach Osten führt und kaum nach Norden über das Gebiet des geplanten Vorhabens fliegen. Daher kann davon ausgegangen werden, dass die über 7 km entfernt liegenden EU-Vogelschutzgebiete durch das geplante Vorhaben keine Beeinträchtigung erfahren können. Nachfolgend wird auf die weniger als 5 km entfernten FFH- und weniger als 7 km entfernten SPA-Gebiete eingegangen und mögliche Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben untersucht. Zunächst erfolgt eine Übersicht der relevanten Rechtsgrundlagen. 1.3. Rechtsgrundlagen Bedeutende Regelungen des europäischen Naturschutzrechtes liegen in Form der Vogel-schutz-Richtlinie (Richtlinie 2009/147/EG) und der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG) vor. Die sich aus diesen Richtlinien ergebenden Verpflichtungen zum Aufbau 
und Schutz des zusammenhängenden europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ wurden in den §§ 31-36 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) in bundesdeutsches Recht festgeschrieben. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat die europäischen Regelun-gen mit dem § 21 Netz „Natura 2000“ des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) umgesetzt.  Die bundesdeutsche Gesetzesgrundlage für die Prüfung der FFH-Verträglichkeit ist § 34 BNatSchG; in Absatz 1 heißt es: 
„Projekte sind vor ihrer Zulassung oder Durchführung auf ihre Verträglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Na-tura 2000-Gebiets zu überprüfen, wenn sie einzeln oder im Zusammenwirken mit anderen Projekten oder Plänen geeignet sind, das Gebiet erheblich zu beeinträchtigen, und nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets die-
nen.“ 
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§ 34 Abs. 2 BNatSchG gibt Auskunft darüber, wann ein Projekt/Plan unzulässig ist: 
„Ergibt die Prüfung der Verträglichkeit, dass das Projekt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Gebiets in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen führen kann, ist es unzulässig.“  Im Rahmen einer (Vor-)Prüfung im Sinne von § 34 Abs. 1 BNatSchG ist es daher grundsätz-lich egal, ob ein Vorhaben innerhalb oder außerhalb eines europäischen Schutzgebietes liegt. Maßgeblich sind die Wirkungen des Vorhabens auf das betreffende Gebiet. Maßgebliche Bestandteile sind nach LAMBRECHT et al. (2004) und FROEHLICH & SPORBECK (2006, S. 17) in dem Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern3 definiert: In FFH-Gebieten: 

 Die signifikant vorkommenden oder wiederherzustellenden Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-Richtlinie einschließlich ihrer charakteristischen Arten sowie die signifikant vorkommenden oder die wiederherzustellenden Populationen von Tier- und Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-Richtlinie und ihre Lebensräume, 
 Die für die zu erhaltenden oder wiederherzustellenden Lebensraumbedingungen maßgeblichen standörtlichen Voraussetzungen (z.B. abiotische Standortfaktoren und die wesentlichen funktionalen Beziehungen einzelner Arten, in Einzelfällen auch zu (Teil-)Lebensräumen außerhalb des Gebietes. Entscheidend für die Einordnung als maßgeblicher Bestandteil ist dabei die Funktion und nicht zwingend die Fläche als solche). In Europäischen Vogelschutzgebieten: 
 Die signifikant vorkommenden Vogelarten des Anhang I und des Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-Richtlinie und ihre Lebensräume 
 Deren zu erhaltende oder wiederherzustellende Lebensräume, deren maßgebliche standörtliche Voraussetzungen (z.B. wesentlichen funktionalen Beziehungen einzelner Arten, in Einzelfällen auch zu (Teil-)Lebensräumen außerhalb des Gebietes. Entschei-dend für die Einordnung als maßgeblicher Bestandteil ist dabei die Funktion und nicht zwingend die Fläche als solche). Eine weitere, für FFH-Prüfungen aktuelle Rechtsgrundlage ist die Landesverordnung über die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011, mehrfach geändert durch Verordnung vom 9. August 2016 (GVOBl. M-V S. 646, ber. GVOBl. M-V 2017 S. 10). Sie dient zur konkreten Definition der Schutzzwecke, Lage, Abgrenzung und insbesondere der artenspezifischen Erhaltungsziele der in M-V vorhandenen EU-Vogelschutzgebiete (SPA = Special Protected Areas). Folgende Definition der Erhaltungsziele ergibt sich aus § 3 Natura 2000-LVO M-V: 

„Erhaltungsziel des jeweiligen Europäischen Vogelschutzgebietes ist es, durch die Erhaltung oder Wiederherstellung seiner maßgeblichen Bestandteile dazu beizutragen, dass ein günsti-ger Erhaltungszustand der in Artikel 4 Absatz 2 oder Anhang I der Richtlinie 2009/147/EG aufgeführten Vogelarten erhalten oder wiederhergestellt wird. In Anlage 1 werden als maß-gebliche Bestandteile die Vogelarten und die hierfür erforderlichen Lebensraumelemente 
gebietsbezogen festgesetzt.“ Erhaltungsziele und Schutzzwecke der SPA wurden zunächst in den der EU-Kommission übermittelten Standard-Datenbögen explizit genannt. Eine weitergehende Ergänzung im Sin-ne einer Konkretisierung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der betreffenden Gebie-te enthält die Natura 2000-LVO M-V: Sie führt in Anlage 1 alle Zielarten einschließlich der                                               3 Das LUNG M-V weist zwar aktuell nicht mehr explizit auf das Gutachten hin, jedoch ist der darin verankerte grundsätzliche methodische Ansatz aus gutachterlicher Sicht nach wie vor geeignet. 
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für ihre Erhaltung maßgeblichen Gebietsbestandteile auf. Gebietsbestandteile können hier-bei zum Beispiel in Form von essenziellen Nahrungsflächen auch über die Gebietsgrenzen hinaus von maßgeblicher Bedeutung sein; die Abgrenzung eines europäischen Schutzgebie-tes erfolgte maßstabsbedingt selten entlang von Lebensraumgrenzen. Die etwaige Hinzuzie-hung von funktional wichtigen Randbereichen erfolgt jedoch in der Regel nicht über Distan-zen im km-Bereich. Eine vorhabenbedingte direkte Inanspruchnahme maßgeblicher Gebietsbestandteile (auch solcher im Randbereich des Schutzgebietes) durch das Vorhaben ist demzufolge ausge-schlossen. Insofern erfolgt weder ein direkter Zugriff auf die Zielarten bzw. deren maßgebli-chen Gebietsbestandteile im Gebiet sowie dessen ggf. maßgeblichen Randbereich. Über die vorgenannten, großen Distanzen hinweg sind bau-, anlage- und betriebsbedingte erhebliche Auswirkungen des Vorhabens allerdings auch in Form von Schall, Rotorschatten, Lichtemission auf die betreffenden SPA ausgeschlossen. Die Betrachtung möglicher WEA-bedingter Beeinträchtigungen der SPA in ihren Erhaltungs-zielen beschränkt sich daher in der Regel – so auch hier – auf die Ermittlung und Bewertung einer etwaigen Barrierewirkung, respektive der dadurch ggf. beeinträchtigten Bundesaufga-be, die Vernetzung der EU-Schutzgebiete zu gewährleisten. 1.4. Vorgehensweise In dem Gutachten zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern, erstellt im Auftrag des Umweltministeriums des Landes Mecklenburg-Vorpommern von FROELICH & SPORBECK (2006) heißt es, dass in der FFH-Vorprüfung die Möglichkeit des Auftretens erheblicher Beeinträchtigungen eines Schutzgebietes in seinen für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteilen abzuschätzen ist.  Die FFH-Vorprüfung wird unter Berücksichtigung dieser Ausführungen und unter Hinzuzie-hung von LAMBRECHT et.al. 2004, Kap. 3.1 „Anforderungen an die FFH-Vorprüfung – Fest-stellung der FFH-VP-Pflichtigkeit“ durchgeführt. Dabei wird sich an folgender Vorgehenswei-se orientiert: 
 Beschreibung der Natura 2000- Gebiete und ihrer Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
 Beschreibung des Bauvorhabens und seiner Wirkfaktoren bzw. Wirkungen des Vor-habens 
 Prognose möglicher Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele und Schutzzwecke der Natura 2000-Gebiete 
 Relevanz und mögliche Verstärkung durch andere Projekte /Pläne (Summationseffek-te) 
 Fazit und Prognose der möglichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete Weiterhin bestätigt wird die Vorgehensweise durch Bernotat, Dierschke und Grunewald 2017, die eine Reihe einschlägiger Aufsätze4 in Heft 160 des Bundesamtes für Naturschutz zusammenfassend wiedergeben, jedoch daraus keine neue Methodik ableiten.                                               4 Diese beziehen sich teilweise vordergründig auf die Thematik des Besonderen Artenschutzes, erge-ben jedoch auch Anwendungsmöglichkeiten im Rahmen von FFH-Prüfungen. 
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2. Beschreibung der Natura 2000-Gebiete 2.1. FFH-Gebiet 2048-302 „Ostvorpommersche Waldlandschaft mit Brebow-bach“  Die Ostvorpommersche Waldlandschaft mit Brebowbach ist ein dreiteiliges Gebiet und er-streckt sich mit einer Größe von 1.617 ha westlich der Insel Usedom.  Das Gebiet umfasst laut Standart-Datenbogen folgende FFH-Lebensraumtypen: Code Bezeichnung Repräsentativität Relative Fläche Erhaltungs-zustand Gesamt-beurteilung  3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions C C C C 3160 Dystrophe Seen und Teiche B  C C 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunclion fluitantis und des Callitricho Bat-rachion B C B B 7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore B C B C 9110 Hainsimsen-Buchenwald B C C C 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) B C B C 91 D0 Moorwälder B C C C 91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus exelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) B C B B Tabelle 1: FFH-Gebiet DE 2048-302. Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung entnommen aus dem Standartdatenbogen, dabei A=hervorragend, B=gut, C=signifikant/bedeutsam. Quelle: Standartdatenbo-gen 2048-302. Das FFH-Gebiet ist ein aus mehreren Teilen bestehende reicht strukturierte Laubwaldland-schaft der flachen, z.T. von Sanden geprägte Grundmoräne mit eingestreuten Zwischenmoo-ren, Moorkolken und naturnahem Fließgewässersystemen, die einer wertvolle Gewässerfau-na beherbergen. Die Güte und Bedeutung liegen im repräsentativen Vorkommen von FFH-LRT und –Arten, im Schwerpunktvorkommen von FFH-Arten, in der Häufung von FFH-LRT, großflächiger Komplexbildung sowie im großflächigen landschaftlichen Freiraum.  Neben den FFH-Lebensraumtypen setzten sich die Lebensraumklassen wie folgt zusammen: Binnengewässer 1%; anderes Ackerland 1 %; Trockenrasen, Steppe 1%, feuchtes und meso-philes Grünland 7 %; Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 10%; Laubwald 55 %; Nadelwald 22 %; sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) 1 %.  Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit mittlerem/geringen Einfluss auf das Ge-biet:  Code Bedrohung und Belastung positiv/negativ A01 Landwirtschaftliche Nutzung negativ A 07 Einsatz von Bioziden, Hormonen und Chemikalien (Landwirtschaft) negativ A 08 Düngung negativ B01.02 Erstaufforstung mit nicht autochtonen Arten negativ D01.02 Straßen, Autobahn negativ D01.04 Schienenverkehr negativ E01.01 Geschlossene Bebauung negativ J02.05.02 Veränderung von Lauf und Struktur von Fließgewässern negativ Tabelle 2: Wichtigste Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet. Quelle Standartdaten-bogen 2048-302 
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Erhaltungsmaßnahmen sollen laut Datenbogen im FFH-Gebiet der Erhalt und teilweise die Entwicklung von Gewässer-, Moor- und Waldlebensraumtypen sowie von Vorkommen cha-rakteristischer FFH-Arten sein.  Sieben FFH-Arten sind im Standard-Datenbogen aufgeführt:  Tabelle 3: Im Gebiet lebende FFH-Arten. "Population" = relative Größe der Population bezogen auf Deutschland (A= >15 %, B = 6-15 %, C = < 2%); "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und Wiederherstellungsmög-lichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht); "Isolation" = Isolierungsgrad der im Gebiet vorkommenden Population (A = Population (beinahe) isoliert, B = Population nicht isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebiets, C = Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des FFH-Gebiets für den Erhalt der Art bezogen auf Deutschland (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen 2048-302 Für das FFH-Gebiet liegt ein Managementplan aus dem Jahr 2014 vor, der wie bereits oben erwähnt als Schutzzweck den Erhalt der Gewässer-, Moor- und Waldlebensraumtypen auf-führt. Darüber hinaus soll das Gebiet dem Erhalt und der Entwicklung der Habitate der Arten Biber und Fischotter, Bauchige Windelschnecke, Flussneunauge und Bachneunauge gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie dienen. Im Rahmen der Gebietsmeldung von 2004 wurden im SDB für das FFH-Gebiet fünf Offen-land- und vier Wald-LRT mitgeteilt, von denen vier bei der Kartierung 2012/2013 bestätigt werden konnten.  
Artname Gebietsbeurteilung (lt. SDB) deutsch wissenschaftlich "Population" "Erhaltungs-zustand" "Isolation" "Gesamt-beurteilung" Biber Castor fiber C C C C Steinbeißer Cobitis taenia D - C - Flussneunauge Lampetra fluviatilis C B C C Bachneunauge Lampetra planeri C B C C Fischotter Lutra lutra C C C C Europäischer Schlammpeitzger Misgurnus fossilis D - C - Bauchige Windelschne-cke Vertigo moulinsiana C B C C 
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Abbildung 3: Auszug Managementplan FFH-DE 2048-302, Tabelle 6 Gemeldete Vorkommen von LRT und aktuell ermittelte LRT des Anhang I. Quelle Managementplan FFH-DE 2048-302 Ostvorpommersche Waldland-schaft mit Brebowbach, Mai 2014. In der folgenden Tabelle sind die gemeldeten und aktuell ermittelten Arten des Anhangs II der FFH-RL dargestellt:  
Abbildung 4: Auszug Managementplan FFH-DE 2048-302, Tabelle 7 Gemeldete Vorkommen und aktuell ermit-telte Arten des Anhangs II. Quelle Managementplan FFH-DE 2048-302 Ostvorpommersche Waldlandschaft mit Brebowbach, Mai 2014 2009/2010 lagen dem LUNG M-V Nachweise der Arten Schlammpeitzger und Steinbeißer vor, während der Kartierungen 2012 konnten beide Arten jedoch nicht bestätigt werden.  
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In der Landesverordnung zu den Natura-2000-Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern wer-den die maßgeblichen Gebietsbestandteile der Lebensraumtypen und FFH-Arten genannt: 
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 2.2. FFH-Gebiet 2049-302 „Peeneunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und klei-nes Haff“ Zwischen Anklam und der Insel Usedom liegt das 53.197 ha umfassende FFH-Gebiet „Pee-
neunterlauf, Peenestrom, Achterwasser und kleines Haff“.   Das Gebiet umfasst laut Standart-Datenbogen folgende FFH-Lebensraumtypen: Code Bezeichnung Repräsentativität Relative Fläche Erhaltungs-zustand Gesamt-beurteilung  1130 Ästuarien A A C A 1150 Lagunen des Küstenraumes (Strand-seen) B C C C 1210 Einjährige Spülsäume C C B C 1230 Atlantik-Felsküsten und Ostsee-Fels- und Steil-Küsten mit Vegetation B B B B 1330 Atlantische Salzwiesen (Glauco-Puccinellietalia maritimae) B C A B 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder Hydrocharitions C C C C 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitan-tis und des Callitriche-Batrachion B C B C 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae) A C B B 6430 Feuchte Hochstaudenfluren der plana-ren und montanen bis alpinen Stufe C C B C 7120 Noch renaturierungsfähige degradierte Hochmoore C C C C 7210 Kalkreiche Sümpfe mit Cladium maris-cus und Arten des Caricion davallianae A B A A 7230 Kalkreiche Niedermoore B C B B 9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) B C C C 9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) C C C C 
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9180 Schlucht- und Hangmischwälder (Tilio-Acerion) B C B B 9190 Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur B C B B 91 D0 Moorwälder B C B C Tabelle 4: FFH-Gebiet DE 2049-302. Im Gebiet vorhandene Lebensräume und ihre Beurteilung entnommen aus dem Standartdatenbogen, dabei A=hervorragend, B=gut, C=signifikant/bedeutsam. Quelle: Standartdatenbo-gen 2049-302. Das FFH-Gebiet ist ein umfangreiches, sehr komplex ausgestattetes Ökosystem des östlichen Oderästuars, das aus dem Hauptbestandteilen Peenestrom, Achterwasser und Kleines Haff inklusive zahlreicher angrenzender Biotoptypen (Küsten- und Feuchtlebensräume) besteht. Güte und Bedeutung liegen im repräsentativen Vorkommen von FFH-LRT uns Arten, dem Schwerpunktvorkommen von FFH-LRT und FFH-Arten sowie großflächiger Komplexbildung.  Neben den FFH-Lebensraumtypen setzten sich die Lebensraumklassen wie folgt zusammen: Meeresgebiete und –arme 80%; Salzsümpfe, -wiesen und –steppen 1%; Küstendünen, Sand-strände, Machair 1%; Strandgestein, Felsküsten, Inselchen 1%; Binnengewässer 1%; Binnen-landfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee 1%; anderes Ackerland 1 %; Trockenrasen, Steppe 1%; feuchtes und mesophiles Grünland 4 %; Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 5%; Laubwald 3 %; Nadelwald 1%.  Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet:  Code Bedrohung und Belastung positiv/negativ D02 Energieleitung negativ D03.02 Schifffahrtswege (künstlich), Kanäle negativ G01.01 Wassersport negativ J02.01.01 Polderung negativ J02.02 Sedimenträumung, Ausbaggerung von Gewässern negativ Tabelle 5: Wichtigste Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet. Quelle Standartdaten-bogen 2049-302. Erhaltungsmaßnahmen sollen laut Datenbogen im FFH-Gebiet der Erhalt und teilweise die Entwicklung eines komplexen Flusstalmoores und des Oder-Ästuars mit charakteristischen Küsten-, Moor- und Waldlebensraumtypen sowie FFH-Arten sein. 17 FFH-Arten sind im Standart-Datenbogen aufgeführt:  Artname Gebietsbeurteilung (lt. SDB) deutsch wissenschaftlich "Population" "Erhaltungs-zustand" "Isolation" "Gesamt-beurteilung" Finte Alosa fallax B B C B Rapfen Aspius aspius C A C B Hochmoorlaufkäfer Carabus menetriesi ssp. pacholei A A A A Biber Castor fiber C B C B Steinbeißer Cobites taenia C B C B Flussneunauge Lampetra fluviatilis B B C B Bachneunauge Lampetra planeri C A C B Sumpf-Glanzkraut Liparis loeselii C C C C Fischotter Lutra lutra C B C B Großer Feuerfalter Lycaena dispar C A A A Europäischer Schlamm-peitzger Misgurnus fossilis C B C C Eremit Osmoderma eremita C C C C 
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Tabelle 6: Im Gebiet lebende FFH-Arten. "Population" = relative Größe der Population bezogen auf Deutschland (A= >15 %, B = 6-15 %, C = < 2%); "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und Wiederherstellungsmög-lichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht); "Isolation" = Isolierungsgrad der im Gebiet vorkommenden Population (A = Population (beinahe) isoliert, B = Population nicht isoliert, aber am Rand des Verbreitungsgebiets, C = Population nicht isoliert, innerhalb des erweiterten Verbreitungsgebiets); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des FFH-Gebiets für den Erhalt der Art bezogen auf Deutschland (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen 2049-302. Aktuell liegt kein Managementplan für das FFH-Gebiet vor, durch das StALU Vorpommern wurde eine Erstellung bis 2018 in Auftrag gegeben. Meerneunauge Petromyzon marinus C B C C Bitterling Rhodeus sericeus amarus C B C C Atlantischer Lachs Salmo salar B B C B Schmale Windelschnecke Vertigo angustior C B C C Bauchiger Windelschnecke Vertigo moulinsiana B A C A 
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In der Landesverordnung zu den Natura-2000-Gebieten in Mecklenburg-Vorpommern wer-den die maßgeblichen Gebietsbestandteile der Lebensraumtypen und FFH-Arten genannt: 
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2.3. Vogelschutzgebiet SPA DE 2147-401 „Peenetallandschaft“ Südöstlich des Vorhabens erstreckt sich entlang der Schwinge und dort Deckungsgleich mit dem zuvor beschriebenen FFH Gebiet ein Ausläufer des SPA-Gebietes DE 2147-401 
„Peenetallandschaft“. Der minimale Abstand zwischen Schutzgebiet und Vorhaben beträgt ca. 5.000 m.  Das 18.974 ha große Gebiet wird als Flusstallandschaft der Peene und als großräumiger Komplex von Quell-, Durchströmungs-, und Überflutungsmooren beschrieben, dessen Güte und Bedeutung vor allem im Vorkommen von 156 Brutvogelarten - davon 26 Arten gemäß Anhang I - liegen. Damit gehört es zu den bedeutenden Brut-, Rast-, Mauser- und Durch-zugsgebieten in M-V.  
Zu den relevanten Vogelarten des SPA „Peenetallandschaft“ gehören folgende Arten:  
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 Artname Anhang I VS-RL Status Populations-größe "Erhaltungs-zustand  (lt. SDB)" "Gesamtbeur-teilung (lt. SDB) bezogen auf Deutschland" deutsch wissenschaftlich Blaukelchen Luscinia svecica Anhang I bruetend < 200 Brut-paare B A Bruchwasser-läufer Tringa glareola Anhang I durch-ziehend < 500 Ind. B B Eisvogel Alcedo atthis Anhang I bruetend < 30 Brutpaare B B Fischadler Pandion haliaetus Anhang I bruetend = 3 Brutpaare B B Flußsee-schwalbe Sterna hirundo Anhang I bruetend = 80 Brutpaare B B Goldregenpfei-fer Pluvialis apricaria Anhang I durch-ziehend < 800 Ind. B C Heidelerche Lullula arborea Anhang I bruetend = 2 Brutpaare B C Heidelerche Lullula arborea Anhang I durch-ziehend < 20 Ind. B C Kampfläufer Philomachus pugnax Anhang I durch-ziehend < 200 Ind. B B Kleines Sumpfhuhn Porzana parva Anhang I bruetend < 6 Brutpaare B A Kornweihe Circus cyaneus Anhang I durch-ziehend < 15 Ind. B C Kranich Grus grus Anhang I bruetend = 60 Brutpaare B A Kranich Grus grus Anhang I durch-ziehend < 5500 Ind. B B Merlin Falco columbarius Anhang I durch-ziehend < 10 Ind. B C Mittelspecht Dendrocopos medi-us Anhang I bruetend < 8 Brutpaare B C Neuntöter Lanius collurio Anhang I bruetend < 590 Brut-paare B A Nonnengans, Weißwangen-gans Branta leucopsis Anhang I durch-ziehend < 30 Ind. B C Odinshühn-chen Phalaropus lobatus Anhang I durch-ziehend = 5 Ind. B C Raubsee-schwalbe Sterna caspia Anhang I durch-ziehend < 50 Ind. B B Rohrdommel Botaurus stellaris Anhang I bruetend < 16 Brutpaare B A Rohrweihe Circus aeruginosus Anhang I bruetend < 40 Brutpaare B B Rotmilan Milvus milvus Anhang I bruetend < 40 Brutpaare B B Schreiadler Aquila pomarina Anhang I bruetend = 1 Brutpaare B B Schwarzmilan Milvus migrans Anhang I bruetend < 18 Brutpaare B B Schwarzmilan Milvus migrans Anhang I durch-ziehend 11 - 50 Ind. B C Schwarzspecht Dryocopus martius Anhang I bruetend < 10 Brutpaare B C Schwarzstorch Ciconia nigra Anhang I durch-ziehend < 5 Ind. B C Seeadler Haliaeetus albicilla Anhang I bruetend = 9 Brutpaare B A 
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Seeadler Haliaeetus albicilla Anhang I durch-ziehend 11 - 50 Ind. B C Silberreiher Egretta alba Anhang I durch-ziehend < 150 Ind. B B Singschwan Cygnus cygnus Anhang I ueber-winternd < 300 Ind. B B Sperbergras-mücke Sylvia nisoria Anhang I bruetend < 60 Brutpaare B B Trauersee-schwalbe Chlidonias niger Anhang I bruetend < 70 Brutpaare B A Trauersee-schwalbe Chlidonias niger Anhang I durch-ziehend < 2000 Ind. B A Tüpfelsumpf-huhn Porzana porzana Anhang I bruetend < 70 Brutpaare A A Wachtelkönig Crex crex Anhang I bruetend < 43 Brutpaare B A Wanderfalke Falco peregrinus Anhang I durch-ziehend < 5 Ind. B C Weißbartsee-schwalbe Chlidonias hybrida Anhang I bruetend < 60 Brutpaare B A Weißbartsee-schwalbe Chlidonias hybrida Anhang I durch-ziehend < 100 Ind. B A Weißstorch Ciconia ciconia Anhang I bruetend < 35 Brutpaare B B Weißstorch Ciconia ciconia Anhang I durch-ziehend < 40 Ind. B C Wespenbus-sard Pernis apivorus Anhang I bruetend < 12 Brutpaare B C Wiesenweihe Circus pygargus Anhang I bruetend < 2 Brutpaare C B Zwergmöwe Larus minutus Anhang I durch-ziehend < 1500 Ind. B A Zwergsäger Mergus albellus Anhang I ueber-winternd < 500 Ind. B B Zwergschnäp-per Ficedula parva Anhang I bruetend < 10 Brutpaare B C Zwergschwan (Mitteleuropa) Cygnus columbia-nus bewickii Anhang I durch-ziehend < 80 Ind. B C Bekassine Gallinago gallinago  bruetend < 100 Brut-paare A B Bekassine Gallinago gallinago  durch-ziehend < 1000 Ind. B B Bläßgans Anser albifrons  durch-ziehend < 8000 Ind. B C Bläßhuhn Fulica atra  durch-ziehend < 6000 Ind. B B Gänsesäger Mergus merganser  ueber-winternd < 1500 Ind. B B Grauammer Miliaria calandra  bruetend < 100 Brut-paare B C Graugans Anser anser  durch-ziehend < 8000 Ind. B A Großer Brach-vogel Numenius arquata  bruetend = 10 Brutpaare C B Großer Brach-vogel Numenius arquata  durch-ziehend < 250 Ind. B C Haubentau- Podiceps cristatus  bruetend < 12 Brutpaare B C 
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cher Haubentau-cher Podiceps cristatus  durch-ziehend < 60 Ind. B C Höckerschwan Cygnus olor  durch-ziehend < 1600 Ind. B B Kiebitz Vanellus vanellus  bruetend < 40 Brutpaare B C Kiebitz Vanellus vanellus  durch-ziehend < 6000 Ind. B B Knäkente Anas querquedula  bruetend < 10 Brutpaare B B Knäkente Anas querquedula  durch-ziehend < 150 Ind. B B Kormoran (Mitteleuropa) Phalacrocorax carbo sinensis  durch-ziehend < 6000 Ind. B A Krickente Anas crecca  bruetend < 10 Brutpaare B C Krickente Anas crecca  durch-ziehend < 2000 Ind. B B Lachmöwe Larus ridibundus  bruetend = 2500 Brut-paare B B Lachmöwe Larus ridibundus  durch-ziehend < 8000 Ind. B B Löffelente Anas clypeata  bruetend = 8 Brutpaare B C Löffelente Anas clypeata  durch-ziehend < 3500 Ind. B A Pfeifente Anas penelope  durch-ziehend = 8000 Ind. B B Raubwürger Lanius excubitor  bruetend < 4 Brutpaare B C Reiherente Aythya fuligula  ueber-winternd < 1000 Ind.  C Reiherente Aythya fuligula  bruetend < 6 Brutpaare B C Rotschenkel Tringa totanus  bruetend < 6 Brutpaare B C Saatgans Anser fabalis  ueber-winternd = 8000 Ind. B B Sandregen-pfeifer Charadrius hiaticula  bruetend < 2 Brutpaare B C Sandregen-pfeifer Charadrius hiaticula  durch-ziehend < 100 Ind. B C Schellente Bucephala clangula  bruetend < 12 Brutpaare B C Schnatterente Anas strepera  bruetend < 170 Brut-paare A A Schnatterente Anas strepera  durch-ziehend < 8000 Ind. A A Spießente Anas acuta  durch-ziehend < 1000 Ind. B B Steinschmät-zer Oenanthe oenanthe  bruetend < 10 Brutpaare B C Stockente Anas platyrhynchos  durch-ziehend < 5000 Ind. B C Tafelente Aythya ferina  bruetend < 5 Brutpaare B C Tafelente Aythya ferina  durch-ziehend < 800 Ind. B C Turmfalke Falco tinnunculus  bruetend < 10 Brutpaare B C 
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Turmfalke Falco tinnunculus  durch-ziehend < 25 Ind. B C Turteltaube Streptopelia turtur  bruetend < 30 Brutpaare B C Uferschnepfe Limosa limosa  bruetend < 3 Brutpaare C C Uferschwalbe Riparia riparia  bruetend < 100 Brut-paare B C Wachtel Coturnix coturnix  bruetend < 30 Brutpaare B C Waldschnepfe Scolopax rusticola  bruetend < 50 Brutpaare B C Wendehals Jynx torquilla  bruetend < 2 Brutpaare B C Zwergsumpf-huhn Porzana pusilla  bruetend = 2 Brutpaare B A Tabelle 7 : Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets SPA DE 2147-401 "Erhaltungszustand" = Erhaltungszustand und Wieder-herstellungsmöglichkeit der für die Art wichtigen Habitatelemente (A = sehr gut, B = gut, C = mittel bis schlecht); "Gesamtbeurteilung" = Gesamtbeurteilung der Bedeutung des Europäischen Vogelschutzgebiets für den Erhalt der Art (A = sehr hoch, B = hoch, C = mittel bis gering) Quelle: Standartdatenbogen SPA DE 2147-401.  
Vor allem durch Polderung erfährt das Vogelschutzgebiet „Peenetallandschaft“ erhebliche Nachteile. Negative Einflüsse und Nutzungen mit mittlerem bis geringem Einfluss auf die Vogelwelt des Gebiets stellen laut Standarddatenbogen dar: F02.03  Angelsport, Angeln G01.01  Wassersport K03.04  Prädation K05.01  Reduzierte Reproduktion/Genetische Depression bei Tieren (Inzucht) Zu Erhaltungsmaßnahmen des Vogelschutzgebietes werden im Standardbogen keine Anga-ben gemacht. 
Die CD „Natura2000 – Vorschlagsgebiete (April 2007)“ enthält gutachtlich ermittelte, bei-spielhaft aufgeführte Schutzerfordernisse für das Vogelschutzgebiet, die im Standarddaten-bogen nicht enthalten, aber für die Vorprüfung wesentlich sind: 
 Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines ausschließlich autochthonen Prädatorenbestan-des (Raubsäuger), der einer Dichte entspricht, die insbesondere Bodenbrütern ausrei-chende Bruterfolgschancen lassen,  
 Erhaltung aller Brackwasserröhrichte,  
 Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Offenlandflächen für Greifvögel und herbivore Großvogelarten,  
 Erhaltung und Entwicklung von störungsarmen Wäldern mit angemessenen Altholzantei-len für Greifvögel,  
 Erhaltung möglichst langer störungsarmer Uferlinien und möglichst störungsfreier Was-serflächen sowie eines störungsarmen Luftraumes,  
 Erhaltung der Grünlandflächen insbesondere durch extensive Nutzung (Mähwiesen und/oder Beweidung); bei Grünlandflächen auf Niedermoor Sicherung eines hohen Grundwasserstandes zur Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Feuchtwiesen als Brut-raum für Wiesenvögel,  
 Erhaltung des Strukturreichtums in Feuchtlebensräumen (z.B. Gebüschgruppen, Stauden-fluren, Erlenbruchwälder in Niedermoorbereichen) für Greifvögel und Gebüschbrüter,  
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 Erhaltung einer offenen bis halboffenen Landschaft mit hohem Anteil an Verbuschungs-zonen,  
 Erhaltung der Wasserröhrichte für Röhrichtbewohner,  
 Sicherung bzw. Wiederherstellung eines Wasserspiegelstandes, der nur natürlichen und nicht anthropogen bedingten Schwankungen unterworfen ist - Brut- und Nahrungsraum für Wiesenvögel und Bodenbrüter,  
 Erhaltung bzw. Wiederherstellung eines Gewässerzustandes, der nachhaltig eine für fischfressende Vogelarten optimale Fischreproduktion ermöglicht und die Verfügbarkeit der Nahrungstiere sichert,  
 Erhaltung gut durchlichteter Wasserkörper mit ungestörter Sedimentbildung und Ausbil-dung einer reichhaltigen Molluskenfauna als Nahrungsgrundlage für Wasservögel, 
 Erhaltung von störungsarmen Grünlandflächen im unmittelbaren Umfeld von Gänserast-plätzen,  
 Erhaltung störungsarmer Moore und Sümpfe (Wasserstand >20 cm, ggf. Wiederherstel-lung solcher Wasserstände) als Brut- und Nahrungsraum für Wiesenbrüter, 
 Erhaltung bzw. Wiederherstellung natürlicher und naturnaher Fließgewässerstrecken durch Erhalt und Förderung der Gewässerdynamik (Mäander- und Kolkbildung, Uferab-brüche, Steilwände etc.) als Brutgebiet für den Eisvogel,  
 Erhalt bzw. Wiederherstellung ausgedehnter Seggen-Riede und Schilf-Röhrichte durch Sicherung dauerhaft hoher Grundwasserstände für Wiesenbrüter und Röhrichtbewohner,  
 Erhalt bzw. Wiederherstellung von ausgedehnten Überflutungsräumen als Brut- und Nah-rungsraum für Wiesenbrüter,  
 Erhaltung bzw. Wiederherstellung von intakten Waldmooren und -sümpfen für störungs-empfindliche Großvogelarten,  
 Erhaltung großer unzerschnittener und störungsarmer Land- und Wasserflächen, Erhaltung bzw. Entwicklung von strukturreichen Ackerlandschaften mit einem hohen Anteil an naturnahen Ackerbegleitbiotopen (z. B. Wegraine, Sölle, Seggen-Riede, Feldgehölze, He-cken etc.) Nachfolgende Tabelle aus der Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung M-V listet die für das SPA DE 2147-401 „Peenetallandschaft“ maßgeblichen Vogelarten und Lebensraumele-mente auf.   
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Abbildung 5: Maßgebliche Vogelarten und Lebensraumelemente für das SPA DE 2147-401 „Peenetalland-
schaft“. Quelle: Natura 2000-LVO M-V. 
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3. Beschreibung des Bauvorhabens und seiner Wirkungen/ Wirkfaktoren  3.1. Kurzbeschreibung des Vorhabens  Das Eignungsgebiet N5/2017 „Rubkow“ soll gem. Genehmigungsantrag mit 6 WEA in 2 Bauabschnitten bebaut werden. Die WEA-Anordnung ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.  
Abbildung 6: Übersicht über die 6 geplanten WEA des Vorhabens Rubkow. Weiß: Antrag I, WEA 1, 2 und 5, grau: Antrag II, WEA 3, 4 und 6. Erstellt mit QGIS 3.4, Grundlage: TK LAiV M-V 2019.  
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3.2. Baubedingte Wirkungen Baubedingt sind folgende Wirkungen möglich: 
 Flächenbedarf infolge Erschließung, Anlage von Fundamenten und Kranstellflächen führt zur Versiegelung von Ackerboden, kompensationspflichtiger Eingriff. 
 Temporäre baubedingte Wirkungen zur Errichtung der WEA erstrecken sich insge-samt über einen Zeitraum von mehreren Wochen bis Monaten, die in diesem Rah-men zu erwartenden Beeinträchtigungen durch Schall, Staub und Abgasen sind we-der unverhältnismäßig umfangreich noch von großer Dauer. Sie beschränken sich auf die Tageszeit. 
 Das Risiko von schadstoffeintragsrelevanten Havarien geht über das der bestehenden ackerbaulichen Nutzung nicht hinaus, sämtliche Schutzgüter einschließlich des Men-schen sind während der Baumaßnahmen keiner erheblichen Belastung oder Gefahr ausgesetzt. Die baubedingten Wirkungen für die hier beantragten WEA sind – mit Ausnahme der blei-benden Versiegelungen – insgesamt nicht als erheblich einzustufen, da sie nur temporär wirken und zudem hinsichtlich ihrer Intensität nicht oder nicht wesentlich über die ackerbauli-che Nutzung durch schwere landwirtschaftliche Maschinen hinausgehen. Ansonsten erfolgt der Bau der WEA, Kranstell- und Montageflächen und Wege ausschließlich auf Acker.  3.3. Anlage- und betriebsbedingte Wirkungen Als anlage- und betriebsbedingte Wirkungen des geplanten Vorhabens sind möglich: 
 Lärm und Schattenwurf sowie Lichtemissionen (Nachtkennzeichnung) sind Beeinträch-tigungsarten, die von WEA ausgehen können und in ein Gebiet hineinwirken kön-nen. 
 Anlagenbedingt ergeben sich durch die Errichtung der WEA kompensationspflichtige Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie die Bodenversiegelung (Fundament, Weg, Kranstellfläche).  
 Mit der Errichtung und Inbetriebnahme einher geht potenziell eine Barrierewirkung für Vögel und Fledermäuse. Die hiermit etwaig verbundene Gefahr der Scheuchwir-kung oder rotorbedingten Tötung ist Gegenstand der artenschutzfachlichen Bewer-tung des Vorhabens. Schadstoffemittierende Havarien während der Wartung der geplanten WEA sind aufgrund entsprechender Vorkehrungen unwahrscheinlich und bedürfen somit keiner weitergehenden Betrachtung im Rahmen der FFH-Vorprüfung. 4. Prognose möglicher Beeinträchtigungen 4.1. Grundsätze Die FFH-Vorprüfung dient der Entscheidungsfindung, ob eine Handlung oder ein Planvorha-ben ein Natura 2000-Gebiet in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maß-geblichen Bestandteilen erheblich beeinträchtigen kann. „Die Erheblichkeit einer Beeinträch-tigung wird festgestellt, indem der prognostizierte Zustand nach Realisierung eines Planes oder Projektes mit dem Zustand verglichen wird, der durch die Erhaltungsziele definiert wird und der sich ohne Realisierung des Planes oder Projektes ergeben würde (FROELICH & SPORBECK 2006, Anlage 5, S. 3)". In keines der umliegenden, deutlich > 4 km entfernten Natura 2000-Gebiete wird durch das Vorhaben direkt eingegriffen. Die WEA selbst und ihre Zuwegungen befinden sich in keinem europäischen Schutzgebiet. Aufgrund der im Hinblick auf den Biotop- und Artenschutz lokal 
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beschränkten Wirkung der WEA können daher grundsätzlich keine Beeinträchtigungen von geschützten Pflanzen oder in den FFH-Gebieten geschützten Lebensraumtypen auftreten, da die landesplanerischen Kriterien eingehalten werden.  Der Wert der umliegenden internationalen Schutzgebiete liegt vor allem in ihrem (ungestör-ten) Wasserhaushalt sowie in ihrem repräsentativem Laubwaldbestand und verschieden aus-geprägten Mooren. Durch das geplante Vorhaben erfolgen keine Änderungen des Wasser-regimes der Schutzgebiete, ebenso sind keine Nährstoffeinträge oder Rodungen von Wäl-dern zu erwarten. Da sich der Vorhabenbereich außerhalb der Schutzgebiete befindet, be-steht keine direkte Verbindung, die beispielsweise an Wasser gebundene, wandernde Arten in die Nähe des Windrads führen könnten.  Daher steht das Vorhaben auch einer Vernetzung der vorgenannten FFH- und EU-Vogelschutzgebiete nicht entgegen. Bereits bei räumlicher Betrachtung der Anordnung der Gebiete untereinander im Kontext mit den beantragten 6 WEA sowie der erst wieder im wei-ten Umfeld bestehenden WEA, ist ersichtlich, dass der im Rahmen von Natura2000 ge-wünschte Vernetzungseffekt nicht unterbunden wird (Abbildung 7). Dieser Effekt wird auch nicht durch etwaige Verluste einzelner Tiere durch Rotorkollision er-heblich beeinträchtigt, zumal diesem Sachverhalt auf artenschutzfachlicher Ebene bereits mit wirksamen Maßnahmen begegnet wird.  
Abbildung 7: Darstellung der Gesamtausdehnung der im Umfeld des Vorhabens vorhandenen EU-Schutzgebiete. Maßgeblich für die Vernetzung der Gebiete untereinander ist der Verlauf von Gewässern (häufig als FFH-Gebiet geschützt, blau) und Waldstrukturen. Auf Grundlage dessen stellt das geplante Windfeld (rot) keine wesentliche Barriere zwischen den EU-Schutzgebieten dar.  4.1. Planbezogene Wirkungen auf das FFH-Gebiet DE 2048-302 Mit dem FFH-Gebiet Ostvorpommersche Waldlandschaft mit Brebowbach werden vorwie-gend reich strukturierte Laubwaldlandschaften der flachen, z.T. von Sanden geprägten Grundmoräne mit eingestreuten Zwischenmooren, Moorkolken und naturnahen Fließgewäs-sersystemen, die eine wertvolle Gewässerfauna beherbergen, geschützt. Bei den vorkom-menden FFH-Arten handelt es sich vorwiegend um Tiere, die an Gewässer oder feuch-te/nasse Lebensräume gebunden sind. Da die geschützten Tierarten im oder am Wasser 
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leben, ist es unwahrscheinlich bzw. ausgeschlossen, dass sie in den mit entsprechenden Ha-bitaten nicht ausgestatteten und zudem ca. 4 km entfernten Vorhabenbereich gelangen.  Der Erhalt und die Entwicklung von Gewässer-, Moor- und Waldlebensraumtypen sowie dem Vorkommen von charakteristischen FFH-Arten können ungeachtet des Vorhabens erfolgen. Negative Einflüsse wie landwirtschaftlich Nutzung, der Einsatz von Bioziden Hormonen und Chemikalsien, Düngung oder die Veränderung von Lauf und Struktur der Fließgewässer wer-den durch das geplante Vorhaben nicht hervorgerufen.  4.2. Planbezogene Wirkungen auf das FFH-Gebiet DE 2049-302 Mit dem über vier Kilometer entfernt liegenden FFH-Gebiet „Peeneunterlauf, Peenestrom, 
Achterwasser und Kleines Haff“ wird ein umfangreiches, sehr komplex ausgestattetes Öko-system des Oderästuars mit seinen Hauptbestandteilen Peenestrom, Achterwasser und Klei-nes Haff, inklusive zahlreicher angrenzender Küsten- und Feuchtlebensräume, geschützt. Beeinträchtigungen des geplanten Vorhabens auf die FFH-Gebietsbestandteile sind nicht erkennbar. Bei den vorkommenden FFH-Arten handelt es sich vorwiegend um Tiere, die an Gewässer oder feuchte/nasse Lebensräume gebunden sind. Da die geschützten Tierarten im oder am Wasser leben, ist es unwahrscheinlich bzw. ausgeschlossen, dass sie in den mit entsprechenden Habitaten nicht ausgestatteten und zudem mehr als 4,5 km entfernten Vor-habenbereich gelangen.   Der Erhalt und die Entwicklung eines komplexen Flusstalmoores und des Oder-Ästuars mit charakteristischen Küsten-, Moor- und Waldlebensraumtypen sowie FFH-Arten können un-geachtet des Vorhabens erfolgen. Negative Einflüsse wie künstlich angelegte Schifffahrtswe-ge, Wassersport, Polderung oder die Ausbaggerung von Gewässern werden durch das ge-plante Vorhaben nicht hervorgerufen.  4.3. Planbezogene Wirkungen auf das SPA DE 2147-401 Zu den Auswirkungen des geplanten Vorhabens auf das EU-Vogelschutzgebiet zählen mög-licherweise:  

 Flächenverluste von Lebensräumen, die außerhalb des Schutzgebietes liegen, aber von den im Gebiet brütenden Zielarten als Nahrungshabitat mitgenutzt werden,  
 Verdrängungen von Brut- und Rastvögeln durch mittelbare Licht- und Schallemissio-nen 
 Unterbrechung von Flugkorridoren zwischen Brut- und Nahrungshabitaten durch et-waige Barrierewirkung der WEA: Da das Schutzgebiet mehr als 4 km vom Vorhabenbereich entfernt liegt, werden nachfol-gend die Zielarten des SPA bewertet, die im SPA brüten und einen größeren Aktionsradius aufweisen: Fischadler Fischadler benötigen als Lebensraum Landschaften mit fischreichen Gewässern sowie ein Angebot an störungsarmen, exponierten verti-kalen Strukturen zum Nestbau. In Brutstätten und Nahrungshabitate des Fischadlers im SPA wird durch das Vorhaben nicht eingegriffen. Im Vorhabengebiet gibt es keinen geeigneten Lebensraum für diese Art. Dementsprechend wurde die Art während der Brutvogelkartie-rung 2017 nicht im Untersuchungsgebiet nachgewiesen. Kranich Keinen Lebensraumverlust erleiden die im SPA beheimateten Krani-che. Mit der Ausweisung des Schutzgebietes werden vor allem die Brutstätten der Vögel (Erlenbrüche, Sümpfe, Moore) und Nahrungs-flächen geschützt. Da in das Schutzgebiet weder direkt noch indirekt eingegriffen wird, sind keine Verluste von Brutstätten von Kranichen im SPA zu erwarten. Auch durchziehende Trupps von Kranichen 



Windenergieprojekt Rubkow – Antrag II – WEA 3, 4 und 6  Unterlage zur Natura2000-Verträglichkeit 

  Seite 38 

können nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin auf ihrem Winter-zug im SPA rasten. Rohrweihe Jagende Rohrweihen wurden im gesamten Untersuchungsraum angetroffen. Da in das Schutzgebiet weder direkt noch indirekt ein-gegriffen wird, sind keine Verluste von Brutstätten im SPA zu erwar-ten. Rotmilan Da in das Schutzgebiet weder direkt noch indirekt eingegriffen wird, sind keine Verluste von Brutstätten im SPA zu erwarten. Der Vorha-benbereich ist mit seinen intensiv genutzten Ackerflächen als Nah-rungsgebiet für den Rotmilan nur wenig geeignet, dementsprechend konzentrierten sich Beobachtungen der Art überwiegend auf Flä-chen abseits des geplanten WEA-Standorts. Schreiadler Schreiadler benötigen als Lebensraum Landschaften mit einer ho-hen Strukturvielfalt und einem Mindestanteil an Grünland. In Brut-stätten und Nahrungshabitate des Schreiadlers im SPA wird durch das Vorhaben nicht eingegriffen. Im Vorhabengebiet gibt es keinen geeigneten Lebensraum für diese Art. Dementsprechend wurde die Art während der Brutvogelkartierung 2017 nicht im Untersuchungs-gebiet nachgewiesen. SÜDBECK et al 2005 geben an, dass der Hauptbedarf an Beute innerhalb eines 3 km-Radius um den Nist-platz gedeckt wird. Der Abstand von Vorhabenbereich zum Schutz-gebiet beträgt mehr als 4 km.  Schwarzmilan Dauerhaft geeignete Nahrungsbiotope wie Grünland und größere fischreiche Gewässer fehlen im Vorhabenbereich, daher stellt das Vorhabengebiet keine essentielle Nahrungsfläche dar. In das SPA wird weder direkt noch indirekt eingegriffen, daher ist mit keinem Verlust von Brutstätten innerhalb des SPA zu rechnen. Durchziehen-de Schwarzmilane können auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin auf ihrem Winterzug im SPA rasten.  Seeadler In mögliche Brutstätten von Seeadlern im SPA wird durch das Vor-haben nicht eingegriffen. Hauptnahrungsflächen für diese Art stellen überwiegend Gewässer sowie Fluss- und Teichlandschaften dar. Da im Vorhabenbereich keine größeren Gewässer zu finden sind, erlei-det der Seeadler durch das Vorhaben keine außerhalb des SPA lie-genden Nahrungshabitatverluste. Durchziehende Seeadler können auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin auf ihrem Winter-zug im SPA rasten Weißstorch Die innerhalb des SPA brütenden Weißstörche werden im SPA und seinem näheren Umfeld auch ein ausreichendes Nahrungsangebot vorfinden. Nahrungsflüge in den ca. 4 km entfernt liegenden Vor-habenbereich dürften daher selten bis gar nicht auftreten. Durchzie-hende Weißstörche können auch nach Umsetzung des Vorhabens weiterhin auf ihrem Winterzug im SPA rasten Wespenbussard Wespenbussarde benötigen als Lebensraum abwechslungsreich strukturierte Landschaften mit meist mosaikartiger Zusammenset-zung von Waldlichtungen, Sümpfen, Brachen, Magerrasen, Heiden und Wiesen als Nahrungshabitate. In Brutstätten und Nahrungsha-bitate des Wespenbussards im SPA wird durch das Vorhaben nicht eingegriffen. Im Vorhabengebiet gibt es keinen geeigneten Lebens-raum für diese Art. Der Wespenbussard trat im Untersuchungsgebiet lediglich überfliegend während der Zug- und Rastvogelkartierung im Herbst 2017 auf.  
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Wiesenweihe In mögliche Brutstätten von Wiesenweihen im SPA wird durch das Vorhaben nicht eingegriffen. Die Wiesenweihe wurde 2017 einmal im niedrigen Nahrungssuchflug im Vorhabenbereich angetroffen. In große Höhen begeben sich Wiesenweihen überwiegend für den Balzflug in Brutplatznähe, zur Jagd streichen sie typischerweise in geringer Höhe (meist nur 2-10 m) über Offenland. Dabei nutzen sie häufig den Wind, um sich tragen zu lassen und selten die Thermik. Damit bleiben sie meist deutlich unter dem Bereich der WEA-Rotoren. Dementsprechend besteht für die innerhalb des SPA brü-tenden Wiesenweihen keine Gefährdung durch das Vorhaben.  Eine wesentliche Funktion als Nahrungsgebiet für die Zielarten übernimmt der Vorhabenbe-reich nicht. Je nachdem, mit welcher Ackerfrucht die umgebenden Felder bestellt sind, bieten die Flächen rund um die geplante WEA allenfalls temporär gute Jagdmöglichkeiten – das jedoch ist in der Regel auch für jeden anderen Landschaftsausschnitt, respektive Windpark in M-V zutreffend. Dauerhaft geeignete Nahrungsbiotope wie Grünland fehlen im Vorhabenbe-reich, bis auf eine kleinräumige Ausnahme südöstlich der geplanten WEA. Daher sind Zer-schneidungseffekte für die genannten Arten durch das Vorhaben nicht erkennbar.  Durch das geplante Vorhaben werden keine Lebensräume des SPA getrennt oder zerschnit-ten. Das Peenetal verläuft südlich des Vorhabens und beinhaltet als Flusstallandschaft einen großräumigen Komplex von Quell-, Durchströmungs- und Überflutungsmooren. Die Lebens-raumansprüche der im SPA brütenden Vogelarten werden durch das Schutzgebiet voll und ganz gedeckt. Sie sind nicht gezwungen, in Richtung des geplanten Windrads zu fliegen, um beispielsweise von einer Brutstätte aus ein geeignetes Nahrungsbiotop zu erreichen. Optische und/ oder akustische Störreize, die sich auf das SPA und seine Zielarten auswirken können, sind nicht zu erwarten. Siedelnde Vögel mit großen Aktionsradien (z.B. Fischadler, Rohrweihe, Rotmilan, Schreiadler, Schwarzmilan, Seeadler, Weißstorch, Wespenbussard, Wiesenweihe) erfahren aufgrund der Distanz zum Vorhaben keine Störungen am Brutplatz.  Aufgrund der ausreichenden Entfernung des Schutzgebietes zu den geplanten WEA, kann davon ausgegangen werden, dass es zu keiner Überschneidung des Vorhabenbereiches mit den Aktionsradien der genannten Vogelarten kommen wird, zumal entsprechende Lebens-
raumelemente ((„mit hohen Anteilen an (vorzugsweise frischen bis nassen) Grünlandflächen 
[…].“)) für die Arten mit größerem Aktionsradius (z.B. Weißstorch) nicht im Vorhabenbereich zu finden sind.  
Ein direkter Einfluss der geplanten Anlagen auf die Randbereiche des SPA „Peenetalland-
schaft“ kann ebenfalls ausgeschlossen werden. Selbst Lebensraumelemente, die aus den Randbereichen des SPA hinauslaufen können („strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauch-
gruppen oder dornigen Einzelsträucher […].“), erfahren auf Grund der ausreichenden Ent-fernung zum Vorhaben keine Auswirkungen. Hinsichtlich der in Anlage 1 Natura 2000-LVO M-V genannten maßgeblichen Gebietsbe-standteile können somit vorhabenbedingte erhebliche Beeinträchtigungen des SPA DE 2147-401 ausgeschlossen werden. 4.4. Planbezogene Wirkungen auf weitere Natura 2000-Gebiete Aufgrund der Entfernungen weiterer FFH- & SPA-Gebiete zum Vorhaben von mehr als 7 km können Beeinträchtigungen durch das Vorhaben ausgeschlossen werden. In den FFH-Gebieten werden an Gewässer gebundene Arten mit bodennaher Lebensweise und meist geringem Aktionsradius geschützt - die Ausführungen in den vorhergehenden Kapiteln gelten hier analog.  
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5. Relevanz und mögliche Verstärkung durch andere Projekte /Pläne (Summationseffekte) 
Abbildung 8: Räumliche Lage des Vorhabens (Pfeil), Zweite Änderung des Regionalen Raumentwicklungspro-gramms Vorpommern – Entwurf 2018 zur zweiten Änderung des RREP VP – Vierte Beteiligung. Kartenblatt 5, September 2018. Bei der zu betrachtenden Vorhabenfläche handelt es sich um das im Entwurf zur zweiten Än-derung des RREP VP vom September 2018 vorgeschlagene Eignungsgebiet für Windenergie-
anlagen „N5/2017 – Rubkow“ mit einer Fläche von 48 ha. Im nahen Umfeld des Planvorhabens sind keine weiteren größeren Bauvorhaben bekannt, deren Wirkzonen in das Plangebiet hineinreichen würden. Da das Vorhaben bei Rubkow selbst zu keinen Beeinträchtigungen der Schutz- und Erhaltungsziele von Natura 2000-Gebieten führt, sind andere Pläne und Projekte nicht relevant, und die Wirkungen und Wirk-faktoren des geplanten Vorhabens können sich nicht durch andere Projekte und Pläne ver-stärken. Austauschbeziehungen zwischen Natura 2000-Gebieten werden nicht beeinflusst oder beeinträchtigt. 
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6. Fazit und Prognose der möglichen Beeinträchtigung der Natura 2000-Gebiete Auf Grundlage der Vorprüfung ist davon auszugehen, dass das Vorhaben nicht zur erhebli-chen Beeinträchtigung der umgebenden Natura 2000-Gebiete in ihren Schutzzwecken und Erhaltungszielen, d.h. deren Zielarten und für deren Schutz maßgeblichen Gebietsbestandtei-le führen wird. Aus gutachtlicher Sicht wird daher weder eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung, noch die Umsetzung etwaiger Kohärenzmaßnahmen für erforderlich gehalten. Rabenhorst, den 30.03.2020    Oliver Hellweg 
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